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 Veröffentlicht am 21.01.2025

Norm

RAO §19

1. RAO § 19 heute

2. RAO § 19 gültig ab 01.01.1991 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 474/1990

Rechtssatz

§ 19 RAO ist dispositiv. Solange die Grenzen der Sittenwidrigkeit nicht überschritten werden, sind auch von § 19 RAO

abweichende Vereinbarungen über die Aufrechnung von Fremdgeldern mit auch bestrittenen Honorarforderungen

wirksam.Paragraph 19, RAO ist dispositiv. Solange die Grenzen der Sittenwidrigkeit nicht überschritten werden, sind

auch von Paragraph 19, RAO abweichende Vereinbarungen über die Aufrechnung von Fremdgeldern mit auch

bestrittenen Honorarforderungen wirksam.
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